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Ueberden Schutzder Photographie,bezüglich»der unbe-

rechtigtenNachahmung,in Vergleichzmitden anderen Ver-

vielfiiltigungsmittelnder bildlichenDarstellungen.
Von A. Martin.

»

Wenn man Nachfrage hält, ob und wie in den verschiedenen
Landern die Erzeugnisse der Photographie gegen unbefugie Nach-
ahmung geschütztseien, so erhält man niemals recht befriedigende
Antworten. Es scheint, daß diese Angelegenheit noch nirgend voll-

kommen gesetzlichgeregelt sei, und daß in den meisten vorkommenden

Klagesällendie individuelle Anschauung der Richter, bei Fällung des

Urtheils, den Ausschlag gibt. Es erscheint wi«1nschenswerth,daß man

in maßgebendenKreisen, den Beziehungender Photographie zu den

übrigengraphischenKünsten,sein Augenmerkzuwende. Jn den nach-

folgenden Zeilen will ich versuchen diese Verhältnissenäher zu be-

leuchten und glaube um so mehr in dem Umstande eine Entschuldigung
zu sinden, als dem Vernehmen nach- gegenwärtigin Frankfurt eine

Kommission tagen soll- Welchesich mit der Formulirung eines Ge-

setzes zum Schutze des geistigenund artistischen Eigenthums zu be-

fassenhätte. «

Die Photographie ist ein neuer Zweig bildlicher Darstellnngen
Jhre hohe Ausbildung nnd ihre,weitausgedehnte Benutzung machen
es nöthig,daß dieselbein gesetzlicherBeziehungden anderenZweigeu
der bildlichen Darstellungen, insofern dieselben Vervielfältigungs-
mittel einer bestimmten Abbildung sind- gleichgestelltwerde. Wenn

man auch mit einigem Schein von Recht behaupten kann, daß die

Photographie,z. B. in Oesterreich,in dem Gesetzezum Schutzedes

geistigen Eigenthums, unter dem Ausdrucke —

»Jede, ohne, Ge-

nehmigung des Urhebers unternommene Vervielfältigungeines —-

Werkes wird als verbotener Nachdruckerklärt, und zwar ohne
Unterschied ob hierbei das nämlicheoder ein anderes Verfahren
als bei Erzeugungdes Originalwerklesangewendetworden ist« —

einbezogen sei, so hat doch die Erfahrung gezeigt,daß die Richter
all VerschiedenenOrten bei Nachdrucksprozessenverschiedene Urtheile
gefällthaben, obwohl der Klagefall ein und derselbe war. Es ist
Wünschenswerih-daß ein Gesetzso klar als möglichalle jene Fälle,
wenn auch nur in allgemeinen Umrissen, bezeichne,anf Welche das-
selbe angewendetwerden soll. Die Photographie hat so viele Nüanceu
nnd Beziehungen zu den anderen Vervielfältiguugsmittelnder bild-

Iichen Darstellungen, daß es absolut nothwendig erscheint- dieser

-

schönenKunst, in dem Gesetzezum Schutze des geistigen und ar-

tistischen Eigenthums auch nominell einen Platz zu gönnen und

ihre Anwendung und ihren möglichenMißbrauch durch gesetzliche
Bestimmungen zu regeln.

Warum dies nicht schon lange nnd namentlich gleich anfangs
geschehenist, scheint in einem eigenthümlichenUmstande begründet«
Die Knnstwelt hat die Photographie gleich nach ihrer Erfindung
mit scheelenAugen angesehen und hat, trotz der damaligen Unvoll-

kommenheiten derselben instinktmäßigin ihr eine Erfindung erkannt,
die bestimmt war durch ihre hohe Ausbildung,denVervielfältigungs-
mitteln der bildlichen »DarstellungenConkurrenz zu machen. Die

Kunstkritik suchte daher schon damals die Photographie auf so
niedrige Stufe als möglichzu stellen und hat dadurch das Kind mit

dem Bade verschüttet. Die Fortschritte der Photographie nahmen
riesenmäßigeDimensionen an und so mancherKünstlerhat sich aus

materiellen Rücksichtenbewogen gefunden, den Pinsel wegzulegen
und die Lichtstrahlen für sichzeichnenzu lassen. Keinem vernünftigen
Photographen wirdes je in den Sinn kommen, für diePhotographie
einen Knnstwerih in höherer Bedeutung des Wortes an-

sprechenzu wollen, selbstwenn er sich auch bewußt ist, daß ein ge-

wisser Geschmackoder Kunstsinn zu ihrer richtigen Anwendung noth-
wendig sei. Es hat also vor Allem das Gesetz der Photographie
ihren Platz in der Reihe der graphischenKünste anzuweisen, und

wenn man dabei ganz vorurtheilsfrei zu Werke geht, so kann man

gewiß nicht leugnen, daß die Photographie ein Verviel-

fältigungsmittel bildlicher Darstellungen sei, und daß
der Kunstwerth des photographischen Bildes, insofern überhaupt
eine Kopie einen Kunstwerth haben kann, in einem gewissenZU-

sammenhangestehe, mit dem Kunstwerth des dargestellten Gegen-

standes. Wenn man"z..B. ein Original-Oelgemäldeauf photogra-

phischemWege reproducirt,so wird doch gewißniemand leugnen- daß

die Photographie gewissermaßeneine Emanation des Oelselnaldes
sei und denKunstwerthdes Oelgemäldesgewißbesserzu repkasentiken
im Stande ist, als eine schlecht gemachte Lithographie-Hierbei ist
jedoch vor Allem zu bemerken, daß ein Gesetz Segen Den Nach-
drnck, nur die Vervielfältigung überhaupt»in»sAuge zu fassen
habe, nicht aber den Kunstwerth der Vervielfaliigung, denn es

schütztbildliche Darstellungen, mögensie gUFVPEVschlechtsein- Und

verbietet widerrechtlicheReproduktionen, gleichviel, ob sie besseroder«
schlechterals die Originale sind. Die hanflgen Klagen, welche gegen
den photographischenNachdruckexisttren, beweisenhinlänglich-daß



die Photographie ein wirkliches Ersatzmittel anderer graphischen
Künste sei; es wäre also vor Allem in dem Gesetzeauszusprechen-,
daß die Photographie ein Kunstmittel sei und in Bezug auf "die

Nachahmung oder den NachdruckbildlicherDarstellungen,den andern

Vervielfältigungsmittelnder graphischeuiKünsteanzureihen wäre.
Durch die gesetzlicheFeststellung der so eben ausgesprochenenAnsicht

ist jedes Kunstwerk jedwede bildliche Darstellung, im Sinne der

allen-falls bestehenden Gesetze auch vor unbernfener Nachahmung
durch den photographischenProzeßgeschützt.

Die schnelle und leichte Weise aber, durch welche man eine Pho-
tographie erzeugen und eine schon vorhandene Photographie kopiren
kann, macht es nothwendig, daß auch der Photograph gegen unbe-

rufene Nachahmung feiner eigenen, selbstständigausgeführtenEr-

zeugnissegeschütztwerde. Dieser Punkt des Gesetzeshat allerdings
bei den bestehendenUmständenseineSchwierigkeit Die Gegner der

Photographie behaupten nämlich, daß dieselbe ein Substrat für das

Gesetzzum Schutze des geistigen oder artistischen Eigenthnms nichti
bilden könne; die Photographie involvire kein geistiges oder artistisches
Eigenthum, sie sei blos das Resultat einer mechanischenKunstfertig-
keit, basirt auf die Kenntnißund Benützungoptischerund chemischer
Prozesse, und ihre Produkte rangiren sich in die Kategorie der Ge-

werbserzeugnisse.
Die Frage also, die wir zunächstzu erörtern haben, zerfällt ge-

wissermaßenin zwei Theile:
1. haben wir zu beweisen, ob die Photographie wirklich das

Substrat eines geistigen oder artistischen Eigenthumes bilden könne

oder nicht, und

2. ob man auch im verneinenden Falle berechtigt sei, ihre Er-

zeugnissefür vogelfrei zu erklären, oder welchen Schutz man diesen
letzteren gewährenkönnte, falls man ihnen den Schutz des geistigen
oder artistischen Eigenthnms verweigern zu müssenglaubt.

Ju Beziehung auf den ersten Punkt: ob die Photographie wirk-

lich das Substrat eines geistigen oder artistischen Eigenthums bil-

den könne oder nicht, ist wohl nicht zu leugnen, daß, wenn man sich
eine Platte photographischbereitet, der Apparat eingestellt und das

Bild nach den photographischenGrundsätzenentwickelt denkt, dieses
Bild blos das Resultat einer mechanischen,auf wissenschaftlichen
Prineipien beruhenden Kunstfertigkeit zu sein scheint. Wenn man

aber bedenkt, warum man im praktischen Verkehr eine Photographie
gut, die andere schlechtnennt, so ist es nicht immer der gelungene
oder mißlungeneProzeß,welcher uns zu diesem Urtheil bestimmt,
sondern hauptsächlichist es die künstlerischeoder nicht künstlerische
Auffassung, die den guten oder schlechtenEindruck hervorruft. Die

richtige Wahl der Beleuchtung und der glücklichgewählteStaud-

punkt bei Aufnahme von Veduten, ferner freie ungezwungene Hal-
tung, künstlerischeLichtesfekteund namentlich kunstsinnige Gruppi-
rung bei Aufnahme von Portraiten und Personengruppen, veran-

lassen den verständigenBeschauer über eine bestimmte Photographie
unter obigen Umständenein günstiges Urtheil zu fällen. Will der

Photograph den ästhetischenAnforderungen genügen,so hat r vor

Allem sich die genaue Kenntniß des Effektes zu vergegenwärzigemden er durch eine anzufertigende gelungene Photographie zu err ichen
im Stande ist. Dieser Effekt muß seinem Geiste vorschweben und

er muß mit genauer Kenntniß des chemischen Prozesses, diesen
letzteren dem zu erzielendeuKunsteffekte, in so weit von diesem die

Rede sein kann, anzupassen suchen. Niemand wird läugnen,daß ein

echter Künstlerdie Photographie gewißanders benutzenwird als ein

bloßer Handlanger dieses Kunstzweiges.
Nicht unerwähntkann ich hier lassen, daß ein Photograph oft in

die Lage kommt ein Genrebild oder die Scene aus einem Theater-—-
stückein natürlicherGruppirnng anzuordnen, wo dann die ausge-
nommene Photographieals das einzige sichtbare Zeichen der idealen
oder künstlerischenConception zurückbleibt—- und in dieser Bezie-
hung unbedingt ein gewisses geistiges Eigenthuminvolvirt. — Er-

kennt man die oben entwickelten Anschauungen als die richtigen, so
bleibt kein Zweifelzdaßman photographischenErzeugnissendie Be-

rechtigung eines geistigen oder artistischen Eigenthums nicht unbe-

dingt absprechen dnkfs
Nehmen wir aber an, man ließe die eben erwähntenMotive nicht

gelten und die Photographiednkchweg als der eigentlichen Kunst
feine stehend betrachten, so Wde doch gewiß niemand leugnen, daß
die von einem PhotographenerzeugtenBilder, durch die Kosten der

Erzeugung oder durchdie Kosten des vertragsmäßigan sichgebrachten
Vervielfältigungsrechteseines Kunstwerkes, oder einer weiten zu
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photographischenZweckenunternommenen Reise ein materielles Eigen-
thum begründen, und daß der Photograph das Recht habe, so wie

jederJudustrielle, seine Erzeugnissegegen jede unbesugte Nachahmung
geschütztzu sehen. Auf dem Gebiete der Industrie besteht z. B. in
·Oesterreich,das Gesetzdes Musterschutzes.Wir wollen es dahin ge-
stellt sein lassen, ob dieses Gesetzüberhauptfür den Schutzder Muster
ansreichend ist und wollen blos untersuchen, in wie fern es auf die

photographischenErzeugnisseangewendet werden könnte. Es liegt
am Tage, daß ein Photograph, der in seinem Atelier, oder, wenn

wir ihn nur als Industriellen gelten lassen wollen, in seiner Bilder-

-fabrik, jährlicheine unzählbareMenge von Photographien erzeugt,
doch unmöglichjede einzelne Matrize protokolliren lassen kann; selbst
dann nicht, wenn er nur die werthvolleren Bilder dieser gesetzlichen
Procedur unterziehen wollte. Würde man den Musterschutzauf die

photographischenErzeugnisseanwenden wollen, so könnte dies ver-

nünftigerWeise nur dadurch geschehen, daß der Photograph ein für
allemal den gesetzlichenSchutz für alle seine Produkte nachsucht und

so gewißermaßennur die Firma oder stampiglie seines Ateliers unter
den Schutzder Gesetzestellt. Wir haben diesenAusweg nur besprochen,
um auch den Gegnern der Photographie, welche derselben um jeden
Preis das Recht des geistigen Eigenthums absprechen wollen, gerecht
zu werden, können aber nicht umhin zu bemerken, daß uns darin
eine großeUnbilligkeit zu liegen scheint, einerseits die Photographie

Hals Vervielfältigungsmittelin ihrer Anwendung zu beschränken,wie
dies die Entscheidungen mehrerer Nachdrucksprozessebereits darge-
than haben, während man sie selbst in ihrem eigenen berechtigten
Wirkungskreisennbeschütztläßt, oder höchstens aus den Schutz in

einem anderen Gebiete hinweist, wohin die Photographie, der Natur

ihrer Objekte nach, ganz gewiß nicht gehört.
Nach dem so eben dargestellten Ansichten, glaube ich als naturge-

mäße Eonsequenz und als Beantwortung meiner zweiten Frage, den

Ausspruch machen zu sollen, daß die Erzeugnisseder Photographie
gegen unbefugteNachahmungnicht Unbeschütztbleiben diirfen,sondern
daß dieselbendas Recht haben, den Schutz eines artistischen Eigen-
thums in beschränktemSinne des Wortes, in Anspruch zu nehmen.
Beiläufigsei also hier nochmals erwähnt, daß ich damit für die

Photographiedurchaus keinen Kunstwerth in höhererBedeutung des

Wortes beanspruche, und daß man allenfalls bei Abfassng eines
neuen Gesetzes zum Schutze des geistigen Eigenthunis, auchthaszar-
teste, und auf seine Rechte eigensinnig bestehende Künstlerge issen be-

ruhigen könnte, wenn das Gesetzzu der Ueberfchrift: »Gesetzfür den

Schutz des geistigen uud artistischen Eigenthnmes«noch die Worte
hinzufügtet»und für den Schutz der bildlicheu Darstellnngengegen
unberechtigteNachahmungnndVervielfältigungderselben«durchdiesen
Ausweg fände die Photographie ihr Recht und ihren Platz in diesem
Gesetze,ohne daß ihr dadurch ausdrücklichein höheresgeistiges Eigen-
thum zuerkannt würde· Die Ansicht, daß man den Schutz der photo-
graphischenErzeugnissedem Preßgesetzeinverleiben möge,dürftenicht
stichhaltig sein, indem das Preßgesetzganz andere Verhältnisseregelt-
und bei einem zu gleicherZeit bestehendenGesetzgegen den Nachdrnck,
»Die unberechtigteVervielfältigung«bedingungslos dem Letzerenein-

verleibt werden muß.

Jn den vorstehendenZeilenhabe ich die Motive angegeben, welche
den Verfassereines Gesetzeszum Schutzeder bildlichen Darstellllngen
leiten sollen und ich will es nun in den nachstehendenZeiien Versuch-ern
dieses Gesetz in einzelnen Paragraphen zu formuliren, kann aber

— dabei nicht umhin zu bemerken, daß es blos in meiner Absichtliegt
iu prägnanterFassung alle jene Punkte zu bekikhkensWelchein den

eigeuthümlichenVerhältnissendes photographischenPtocessesihre
Begründungsinden, um sie vielleicht dnnn VorkomniendenFalles-
bei Abfassungeines Gesetzes,demselben zu akkouiodiren.

Die photographischen Erzeugnissehabfn ihre gewissen Bezie-
hungen erstens zu den Kunstwerken im«eigent"ltchenSinne des Wortes ;

zweitens zu den Erzeugnissenihtek eigenenGattung und an derwei-

tiger Vervielfältigunsmittelund»drittenszu dem Publikum, in so
fern die Anfertigung von PoktknieneinenHaiipizweigdet Photo-
graphie bildet. Jn Erwägung dieser deeifachenBeziehungen,wird der

Leser auch die UachfolgendenParagrapheugegliedert finden.
1. Die PhotographieIst ein Vervielfältigungsmitteibildlichek

Darstellungenund ist In Bezug auf das Gesetzgegen den Nachdtuck
und die nnberechtigie Nachnhninngund Vervielfältigungden anderen

Bervielfältigungsniittelnder zeichneudenund bildenden Kunst anzu-
reihen,daher auch»eine PhdiogkaphischeAbbildung in allen jenen
Fällen als gesetzlichUUzUieissigerklärt wird, in welchen das Gesetz



gegen den Nachdruckund die unberechtigteNachahmungmndVerviel-:

fältigungüberhaupteinen Schutz gewährt.
2. Jede Photographie, welche den Schutz des Gesetzesgegen un-

berechiigteNachahmung, sei es auf photographischeni oder anderem

Wege, vin Anspruch nimmt, muß mit der Formel: ,,gegen unberech-
iigte Nachahmung und Vervielfältigunggeschützt,«so wie mit der

Stampiglie des Photographen versehen sein.
Jedwede photographischeoder aus anderem Wege erzeugte Nach-

ahmung oder Vervielfältigungeiner photographischen bildlichen Dar-

stellung wird dann als unberechtigt erklärt, wenn dieselbe durch Ko-

pirung oder Nachahmung eines, durch obige Formel geschütztenposi-
tiven Abdrucks zu Stande gebracht wurde. Der gegen Nachdrnck
klageude Photograph hat dann rechtskräftigeBeweise vorzulegen,
daß eine unberechtigte Vervielfältigung stattgefunden hat. Wenn

diese Beweisemangelii oder nicht hinreichenderscheinen, und die Klage
nur auf Grund der durch Anschauung zu ermittelnden unbefugten
Kopirung geführtWird- so hat in einem solchenzweifelhaften Falle-
ein Beirath von Sachverständigenseine Meinung abzugeben, ob eine
unmittelbare Nachahmung des in Rede stehenden Bildes, im obigen
Sinne statt gefunden habe oder nicht.

Jedwede selbstständigeAbbildung oder selbstständigephotogra-
phische Aufnaine eines bereits von einem Andern photographirten
ijectes, welches durch kein Gesetz,oder ausschließendesEigenthums-
recht oder Vertragsrecht geschütztist, wird gesetzlichals ein selbststän-
diges Erzengnißbetrachtet und kann in diesem Falle von einer un-

berechtigten Nachahmung oder Vervielfältigungkeine Rede sein.
3. Der Besteller einer Photographie ist nach Anfertigung der-

selben zugleich wirklicher Eigenthümerdes bestellten Bildes und wenn
«

auch die Abdrücke von Seite des Photographen mit der Formel:
,,gegen nnberechtigte Nachahmung nnd Vervielfältigung geschützt-«
versehen sind, so schütztdieselbe nur gegen die unbefugte Ver-viel-

fältigungüberhaupt; derBesteller, respektive Eigenthümer,hat jedoch
das Recht, das iu seinem vollständigenBesitzebefindlicheBild, auf
jede Weise vervielfältigenzu lassen, und es hat derjenige, welcher
die Vervielfältigungdurchführt,im Falle einer«eiiigebrachten Klage zu·
beweisen, daß ihm das Vervielfältigungsrecht von dem Besteller,-
respective Eigenthümer, eingeräumt wurde. In Consequenz, daß·
der Besteller zugleichEigenthümerdes öildes ist, hat er auch natür-
lich das Rechtvon denPhotographenzu verlaugeu, daßjedwede öffent-
liche Schaustelluug oder jedweder Verkauf von Abdrücken unterbleibe
und es steht dem Besteller selbst das Recht zu, nach genommenen Ab-

drücken die Zerstörungder Matrize zu verlangen. Dem Photographeu
ist es nur gesetzlicherlaubt in seiner Mustersaminlung einen oder den

anderen Abdruck, als unveräußerlichesProbebild aufzubewahren.
Alle diese Beziehungen sind in den eigenthümlichenVerhältnissen

der Photographie zu den übrigen graphischen sVervielfältigungs-
mitteln begründet.

Es ist allerdings richtig, daß sich viele dieser Beziehungen auch
aus den bereits in verschiedenen Ländern bestehenden Gesetzen für
den Schutz des artistischenEigenthums, wie eingangs gesagt, heraus-
leseu lassen, wenn man sie eben sucht nnd finden will, allein ich muß
wiederholen, daß ein Gesetzso klar als möglichsein und so wenig
als möglich der Interpretation bedürfensoll, daher es ganz gewiß
wünschenswerthja fast dringend erscheint, daß bei Abfassung eines

neuen Gesetzesaufdie erwähntenMomente Rücksichtgenommen werde,
oder daß eine Nachtragsverorduung erlassen werde, welchedie so eben

berührtenVerhältnisseregelt. Es ist dies um so nothwendiger, als

derjenige Photograph , welchergerne dieRechte eines Andern anerkennt,

durchAngriffeaus«sein artistischesEigenthummitunterveranlaßtwird,
Repressalienzu gebrauchenund Bilder anderer Photographen,seinem
Rechtssinnentgegen zu kopiren; und niemand wird läugnen, daß doch
in jedem Zweige der Rechtspflege,selbst in dem kleinsten,das Rechts-
gefühldurch klare und gerechte Gesetzegehobenwerden soll.

So eben, als ich den vorstehenden Aufsatz Vollendet, kam mir
eine Notiz vor Augen, welche zwar von älterem Datum (1862) den-

noch etUeU kräftigenBeleg für die unklaren Anschauungen liefert-
welche über die verschiedenen Rechtsbeziehungender Photographie,
selbst bei den Gerichtenherrschen. Diese Notiz lautet: »Die Photo-
graphen Mayek St Pierson in Paris haben eine Klage wegen photo-
graphlfcher Nachbildungder Portraits von Cavour und Palnierston,
die sie herausgegebenhaben, eingereichtund vom TribunaI folgenden
Bescheiderhalten: Da die Photographie die Kunst ist, das äußere
Anfehen Von Gegenständen,mit Hülfe der dunklen Kammer und

einer Reihe chemischerProcesse wieder zu geben und dies als eine

-
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rein mit der HandauszuführendeArbeitanzusehenist, zu welcher ohne
ereifeerbung und großeGeschicklichkeitgehört,welche aber in nichts
mit den Werken des Malers oder Zeichsners,die mit Hülfe ihrer Phari-
tasie Eompositionen und Gegenständeschöpferjschgestalten oder nach

ihrer eigenen Auffassung vorhandene Gegenstande nachbilden, über-

einstimmt; so kann man mit aller Anerkennung der Dienste, welche
die Photographie den schönenKünsten geleistet hat, derselben doch
keinen Platz unter diesen anweisen, denn in der That, diePhoto-
graphie erfindet nicht und schafftnicht, sie begnügtsich mit Nachbil-
dungen und felavischerWiedergabe von Gegenständen,welchein den

Bereich des Objektivglases gebrachtwerden, und dieseWerke, welche

also mit .rein mechanischen-Mittelnhervorgebracht sind können in

keinem Fällemit denen-»der Intelligenz auf gleiche Stufe gestellt
werden··nudder Industrie, welche sie erzeugt, ein ähnlichesEigen-
thurnsrecht verschaffen, wieles der Künstlerbesitzt, der erfindet und

schöpferischwirkt. Die Rechtswissenschafthat bereitsdieselbenPrin-
zipien auf das Abforrnen angewendet, welches wie die Photographie
Uebung und Geschicklichkeitin der Ausführung fordert.

'

Judeni Dagnerre sein Geheiinniß dem Staate verkauftehat er
seine Erfindung so wie alle seine ResultatederOeffentlichkeitpreis-

gegeben, und es würde allen Regeln in ahnlichenFallen entgegen
stehen, wollte man ein Privilegium geben, nicht dem Erfinder, sondern

allen denen, welche von seiner Erfindung Nutzen gezogen haben oder
'

i werden. —

zlehcAusdiesen Betrachtungen ergibt sich, daß die Nachbildungvon

Photographiennicht nach den Artikelu 42v52e. des Code penal als

Nachdruckangesehenund bestraft werden kann und hat deßwegendas

Tribunal die Klage zurückgewiesen.« » «
»

Ich will nun dieses Ertenutuiß natchmeinerAnschauungnaher
beleuchten und es dein freundlichen Leserüberlassen,»sich nachAb-

wägung der gegenseitigeuGründe,sein eigenesUrtheilzu bilden-
Schon der Ausdruck: »Da die PhotographiedieKunst ist —««

ist inkonsequent, denn wenn ich sie den Künstennicht beizahlenwill-

so darf ich sie auch nicht Kunst nennen. Wennman mir einwendet,
daß hier das Wort Kunst nicht im engeren Sinne genommen seh-und
daß man ini gewöhnlichenLeben auch Von etlleeKoshkUUftTe- sPrIcht-
so ist dies für das gewöhnlicheLeben ganz richtig;in einem richter-
lichenErkenntnisseaber, welcheswie das vorstehendeverueinendek
Natur ist, hätte der Eoncipient das Wort ,,Kunst« vermeidenund

allenfalls an dessenStelle das Wort ,,Verfahren«setzenmüssen
Jn deni Erkenntniß heißt es ferner: »DiePhotographie sei eine

Geschicklichkeit,die in nichts mit den Werken-desMalers oder

Zeichners übereinstimmt.« Jn meinem obigen Aussatzehabe ich dar-

gethau, daß der Photograph oft«als Künstler schafft-un?Paßin

diesem Falle die erzeugte Photographie nur ein Vervielsaltigiirigs-
mittei der schöpferischeuJdee selbst sei und»daßjiedann ganz gewiß
jedem anderen Vervielfältigungsmittelgleichzustellensei. Fassen wir

aber diese subjektive Anschauung und stellen wir tdieFrage,ob das

Gesetzes für keine unbefugte Nachahmungansehen wurde,wenn

jemand irgend eine künstlerischeEoueeptiondurch Lithographie
reproduzirt, und wenn nun ein Anderer ein Exemplarderselbenkauft
und entweder durch Umdruck, also auf rein mechanischchoinischem
Wege, oder durch Uebertragung auf Steiii·,»vermogeejner angftllch
nachgeahmtenPause, die Zeichnung vervielsaltigt und so den Eigen-
thümerdes ersten Bildes zu Schaden bringt.

o ·

Gehört vielleicht zu dieser letzten ProzedUrJUehrJntelllgenzals

der Photograph besitzenmuß? Hat der mechanischeNachzeichneyder

vielleicht ohne Vorlage nicht einen Streich zu zeichnen im Stande

ist- Anspruch auf den Namen eines Künstlers? »- —

Jn dem Erkenntnißheißtes weiter: »Die Rechtswissenschafthat

dieselbenPrincipien auf das Azbformenangewandt.«DieserEnt-

scheidungsgrundist gänzlichiingenügend,denn nichts ist unfrucht-
barer als neue Erscheinungen in alte Systeme eiiizuschachteln;ge-
wöhnlichleidet darunter das System sowohl, als auch die neue Ek-
scheinung. Bei Gesetzenist dies aber am unfruchtbarsten-und Will

man in einem solchenFalle das Gesetz nicht illiiarbeiteii,so niuß
man Nachtragsverordnuugen erlassen.JnOesterreich kann in neuester
Zeit das Abformen, z. B. von Statuetten, voni Erzeugerebenfalls
vorbehalten werden, und diese Anschauung ist M allem nchtlgez
Wenn in Frankreich nach dem Code päaaldas Ahformenfrei

gegeben ist, so begeht man gegen das Eigenthum dieselbeUnge-
rechtigkeit,wie wenn man die Erzeugung »vonPhotographien inso-

fern sie ein Eigenthumsrechtbegründen,nicht unterdenSchutzdes
Gesetzesstellen wollte; es ist also in dem obigenErkenntniß eine



Ungerechtigkeitdurch die andere motivirt. Auch· vom Standpunkte
der Kunstanschauung ließen sich für meine AnsichtenGründes ent-

wickeln, welche die Gleichstellnng des Abformens und des Photo-

graphirens unzulässigerscheinenlassen· Eine Metallstatue in Gyps.
abformen, heißt ein Vervielfältiguugsmittelwählen, welcher das

ursprünglicheVervielfältigungsmittel,nämlich den Guß in Metall

als Surrogat ersetzt. Wenn man aber z. B. Kaulbachsche oder

Dghlsche Eartons photographirt, so ist dies Vervielfältignngsmittel
kein Surrogat; man kannden Carton durch sich selber nicht verviel-

fältigen; die Photographie eines solchen Cartons ist in ihrer Art
«

genau so originell und oft origineller als eine mißlungeneLitho-

graphie, und diese hätte nur dann einen gleichenWerth mit dem

Original, wenn jeder Künstler seine Cartons selbst lithographiren
würde.

Der Grund endlich, daß der Staat dem Daguerre sein Geheim-
niß abgekauft hat, und daß somit die Photographie ein Gemeingut
fei, ist geradezu lächerlich,denn Mayer und Pierson wollten ja kein

Privilegium auf die Methode der Photographie, sie wollten nnr ihr
Eigenthumsrechtauf die Bilder von Cavour undPalmerston schützen;
sie wollten das Geld welchesihnen die Originale vielleicht gekostet-
nicht darum ausgegeben haben, damit Andere unrechtmäßigerWeise·
die Vervielfäliigungfür sich ausbeuteten. So lange man nicht Eigen-
thum als Diebstahl erklärt, ist diese Forderung eine berechtigte und
jeder Photograph wünschtnichts anderes als eben diesen Schutz,1veil
sonst jedwede kostspieligeUnternehmung, bezüglichphotographischer
Erzeugnisse in Frage gestellt wäre. Die Freunde der Kunst Und

Wissenschafthaben aber bei den großenErfolgen der Photographie
und bei den bedeutenden Diensten, welche dieselbe — wie auch in

dem Erkenntniß eingestanden wird — den schönenKünsten geleistet
haben, die vollständigeBerechtigung zu erwarten, daß eben größere
Unternehmungen gefördertund 11icht31nmöglichgemacht werden.

Einen hydrostatischenBrems fürEisenbahnwngeu
hat J. E. Mc Connell in Wolverton, Buckinghamshireeoustruirt.
Derselbe wird durch eine Drnckpumpe getrieben,rvelche sich auf einem

besondern Wagen, auf dem Tender oder der Maschine befindet und

vermittelst eines Excentrics von einer Wagenaxe aus oder durch die

Hand getrieben wird. Längs des ganzen Zuges einschließlichdes

Tenders und der Locomotive liegt in der Höhe der Räder ein Rohr
A mit biegsamenKuppelungsstückenzwischenden einzelnenWagen.
Die anpe steht durch ein Rohr mit einem Wasserreservoiroder mit

dem Wasserraum des Tenders in Verbindung Ein anderes Rohr B

verbindet sie mit dem langen Rohr A. Das Rohr B ist mit einem

Zweiweghahn versehen, welcher entweder das durch die Pumpe aus

dem Reservoir geförderteWasser in das Rohr A oder durch ein an-

deres Rohr zurückin das Reservoir treten läßt. Zwischen den Räder-

paaren eines jeden Bremswagens liegt ein am Wagengest festge-
fchraubterhorizontaler kleiner Eylinder mit 2Kolben, deren tangen
durch Stopfbüchsenzu beiden Seiten aus dem Ehlinder austreten

und entweder unmittelbar oder durch Vermittlung von Hebeln und

Zugstangen mit den Bremsklötzenverbunden sind. Der Cylinder ist
durch ein Zweigrohr mit-dem Rohr A verbunden. Um übermäßigen
Druck zu vermeiden, gibt man dem Rohr A mehrere Aufsätzemit

Sicherheitsventileuzein solcher Aufsatz ist in der Nähe der Druck-
pumpe und ein anderer auf dem Tender. Die Hebel der Sicherheits-
ventilesind durch eine Schnur mit dem Hammer einer Glocke oder
met irgend einer anderen Signalvorrichtung versehen und zeigen
daher 1hke»Hei-klugstets durch ein Geräuschan· Das ans den Ven-
tileu ansflleßendeWasserwird in das Reservoir zuri«1ckgeleitet.

Die VeUUtzUngdieses Bremsapparates sindet in folgenderWeise
statt: WennderZug zusammengestelltist, so werden die Rohrleitung
Und die Chimder PUkchwenige Züge der Pumpe mit Wasser ge-
füllt. So lange dle Vkemseuaußer Thätigkeitbleiben sollen, wird
der ZweiwegehahllsVgestellt- daß die RöhrenA mit der Druckpillnpe
nicht in Verbindung sind; Vielmehrbeschränktsich dann die Wirk-
samkeit der Pumpe darauf, daß ans dem Wasserreservoiraufgenom-
mene Wasserin dasselbezurückzU pUInpen. Sollen aber die Brems-
apparate in ThätigkeitgesetztWerden- sv dreht man den Zweiweg-
hahn so weit herum, daß die Pumpe in Verbindungmit der Rohr-
leitung A nnd den innerhalb derselben liegenden Cylindekn kommt.
Der Druck gegen die Kolbenin den Cylindern ertheilt ihnen eine
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Bewegung nach außen und bringt dadurch hervor, daß die Brems-

apparate sich in Thätigkeit befinden· Durch Zurückdrehendes Zwei-
weghahnes wird der Druck abgestellt,währenddas Löseu der Brems-

klötzedurch belastete Hebel oder irgend eine andere Borrichtung her-
vorgebracht werden kann·

Denselben Zweck kann man mit Anwendung eines einzigen Kol-

bens, statt zweier, erreichen. Hier wirkt die Kolbenstange auf einen
um eine Axe drehbaren Hebel, welcher durch Gelenkstückeund durch
Vermittelungvon Druckstaugen mit den Bremsklötzenverbunden ist.

Statt des Wassers kann zur Hervorbringung des Drncks auch
Luft oder Dampf angewendet werden. Wendet man Dampf au, so
kann man denselben zugleichzur Erwärmung der Personenwagen be-

nutzen, indem man ihn durch unter den Sitzen liegende Zweigrohre
leitet. Zur Erwärmung des Fußbodens dient ein mit der Rohr-
leituug A in Verbindung stehendes Dampfgefäß·Diese zur Erwär-

mung dienenden Leitungeumüssennatürlich, nachdem sie mit Dampf
gestillt sind, durch Hähne abgesperrt werden, damit sie von der Ein-

wirkung des Dampfes auf die Bremsapparate ausgeschlossensind—
Abb. in Lond. Journ. und polyt. C. Bl. 1863· I.

Surrogat fürGespinnstfafernund Hadern.
Die Berarbeitnng anderer Pflanzentheile als der Bastfaseru

oder, wie bei der Baumwolle, eigeuthümlichgeformter Haare ist
immer mit der größtenSchwierigkeit verbundene gewesen. Surrogate
für die gewöhnlich angewandten Gespinnstfasern sind deshalb auch
kaum jemals anderen Pflanzeubestandtheilen entnommen worden, da-

gegen sind vielfach Versuche gemacht worden, .gewöhulichesZellge-
webe der Pflanzen zu Papier zu verarbeiten und Bölters in Heiden-
heim hat, wie bekannt aus Holz trefflichesPapier angefertigt, welches
freilich immer noch sehr bedeutende Mengeu Hadern enthalten mußte,
wenn es allen Anforderungen entsprechen sollte. — Uns liegt augen-

blicklicheine Erfindung vor, welche namentlich für die Papiersabri-
kation von außerordentlicherBedeutung werden wird. Es ist nämlich
gelungen auf sehr einfache und billige Weise aus jede beliebigen
Pflanzentheile alle störenden Bestandtheile, als Pflanzerrlzim,Kiesel-
säure u. s. w. zu entfernen und auch gewöhnlichesZell ewebe der-

artig umzuwandelu, daß es zur Darstellung eines schönen,dauer-

haften Papiers vollkommen tauglich wird. Wir haben Proben dieser
Papiere nnd Pappen aus den verschiedenstenPflanzen ohne jeden
Zusatz von Hadern dargestellt, gesehen und können versicheru, daß
dieselben allen billigen Anforderungen vollkommen entsprachen. Die

umgeändertePflanzensubstanzist auch zu Wattirungsstoffen, Werg 2c.

verwendbar und aus den festern Pflanzeutheilen läßt sich nach An-

gabe des Erfinders ein treffliches Surrogat für die Gespiunstfasern
darstellen. Es läßt sich in der That jede Pflanze auf Papier,
Werg u. s. w. verarbeiten und es sieht nach Einführung dieser Er-

findung eine bedeutende Preisermäßignugdes Papiers und der Ge-

spinuste in Aussicht. Die Fabrikationsunkosten belaufen sich durch-
schnittlich anf10 — 15 Sgr. pro Etr. Fasern, an denen kein Bek-

lust eintritt.

Der Ersinder ist bereit sein Geheimnißzu verkaufen und haben
sich Interessenten dieserhalb an die Herrn Ludwtg Loewe so Co.
Berlin, Grünstraße9 zu wenden. Proben liegen dort und bei der
Redaction zur Ansicht vor.

AtmosphärischeSaug- und Druckplmlpenvon A. Gloge
in Paris.

Der Erfinder dieser PUMPeU- silk Welcheer im Decbr. 1860 ein
Patent erhalten hat, sucht ikldenselben die bekannten Mängel ge-
wöhnlicherPumpen zu vermelden Er nennt seine Pumpen anno-

sphårifchePumpen, Weii ihre Wirkung auf abwechselndeZusammen-
pressnng und Ausdehnung atmofphärischerLust beruht Die Luft
ersetztin den PUMPeUköVPeWdie Koiben Jedes Stoßen wird da-

durch unmöglichgemacht-die Leitungsköhrensind nicht in Gefahr
zerfprengt zu werden, eine Abnutzungdes Cylinders sindet nicht
statt, weil jede Reibung vermiedeu wird nnd folglich wird auch das

Schmieren überflüssig.Der Apparat kann unter großem Druck



arbeiten und die Pumpkörpersind in keiner Weise an eine genau
festzuhaltende Form gebunden, siemüssendagegen vollkommen lust-
dicht schließen.Da der Luftdruck durch sehr lange und gebogene
Röhren fortgepslanzt werden kann, so kann man diese Pumpen auch
dort wirkenlassen, wo gewöhnlichePumpen gar nicht anzubringen
wären. Dabei ist jede Transmission überflüssig.Durch eine einfache
Einrichtung und vermögedes sich stets gleichbleibendeuDruckes der

Luft ist der ansgeworfene Wasserstrahl eontinuirlich Die Ventile

spielen äußerst langsam und die Reparatureu an denselben sind

» mässig-staat i-«r-
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Fig. 2.

deshalb beinahegleich Null. — Diese Pnnlpenkönnen überall
angewandt werden und gleichmäßigzur FordekUUgvon Wasser
Und anderen Flüssigkeiten,sie sind selbst für Saurenverwendbar.
da die Theile, welche mit der zu förderndenFlllssigkeit in Be-

TÜHTUUSkotnmen,keineswegs von Metall sein müssen.
Fig· l zeigt eine feststehendeatruosvhärischePlllllpe-1VelcheWasser

aus eiuein Brunnen bei einem Druck von 1 Atmosphärehebt; sie
Wird direct dllkch eine Dampfmaschine getrieben; Fig. 2 zeigt eine

ttagbare PUMpe Von etwas anderer Construction, die für mannig-
facheZweckeverwandt werden kann,sie wird mit der Hand getrieben,
kann aber auch mit irgend einem Motor in Verbindung gesetzt
werden.

Zu der Pumpe Fig. 1 gehören: Der Dampfcylinder A, dessen
Kolbenstange d, welche in der Führunga'gleitet, mit der Pleilstange
b verbunden ist. Verniittelst c wird die Welle A nnd das Schwung-
rad v bewegt. Der Lustcylinder E enthält 2 Paar Klappveniije,
das eine Se« zum Saugen, das andere i,i« zum Ausstoßender Luft.
Sein Kolben wird durch die Kolbenstange des DampfcylindersA
getrieben. Die in E comprimirte Luft sammeltsichin H. Die beiden

PumpkörperLL« haben ebenfalls 2 Paar Ventile vv',yy« aber keine

Kolbeu· Der Wechselapparat 0 dient zur Bestimmung der Richtung,

.T

-

Fig. l.

welche die eondensirte Luft nehmen soll. Durch das Rohr I werden

die Saugventile vonE mit dem Apparat 0 verbunden. Das Rohr-N-
verbindet die Ausströmungsventilevon E mit H. Das Beutel-I auf

dem kleinen Reservoir G läßt Luft in das Sangrohr strömen-wenn

die Spannung in demselben in Folge der Absorbtion vdet»anderer
Verluste zu klein wird. Das Sicherheitsventil I( auf dient für

den entgegengesetztenFall. Die PumpkörperLL« ruhen«In der Tiefe
des Brunnens, so daß der untere Theil derselben wo die Ventilkan1-

mern angebracht sind, etwas über dem Niveau des Wassers steht,
und zwar so viel, daß die GesammthöhedesSteigrohrs dem Grade
der zu erzielendenLuftverdünnunge11tlptlcht.Das Rohr N stehtin
Verbindung mit den Saugventilen v, y, das Rohr N« mit den



Ventilen v« y«. Der Hahn N2 regulirt den Ausfluß des Wassers.
Die RöhrenP,P« verbinden die Pumpenlörper mit dem Apparat.0
und sind so eng wie möglichzanerringerung des schädlichenRaumes

Die Röhren Q und R verbinden mit 0 die Röhre I und den Cylin-
der H. Das Rohr R kann durch den Hahn S abgesperrt werden.

Der Apparat 0 besteht aus der geschlossenenBüchseT in welcher ein

einem gewöhnlichenDampfschieber ähnlicherSchieberarbeitet, so daß
er abwechselnddie beiden Zuflußröhrenöffnet und schließt,während
er eiiie dritte, die Abflußröhrebeständigbedeckt. Der Schieber be

wegt sich in Vergleich zu der Maschine langsam, damit der Wechsel
der Lustströmungnicht schiiellererfolgt, als die anpkörper Zeit ge-

brauchen sich zu füllen und zu entleeren. Der Schieber wird bewegt
durch die Räder 0- 0' 02, die RiemenscheibeU und den Riemen U«

Welcher Über A« geht. Jede Oscillatiou des Schiebers bewirkt einen

Hub der Pumpe. Statt dieses Schiebers kann man auch irgend eine

andre Vorrichtung,welche den abwechselnden Ein- nnd Austritt der
;

Luft regelt, anwenden»
Bei jeder Oscillation des Schiebers hat die Oeffnung, durch

welche die condenfirte Lust eintritt einen Vorsprung vor der Aus-

trittsöffnung, so daßderDrnck auf den vollenPuinptörperzu wirken

anfängt, ehe er in dem leeren Pumpkörper nachläßt. Dadurch wird

ein ununterbrocheiies Ausströmeu des Wassers bewirkt. Der Cylin-
der Ei faugt die Luft direct aus denPumpkörpern und drückt sie in H-
er wirkt dabei theilweise wie ein Betriebscylinder, da die Expaw
sionskraft der comprimirten Lust, welche aus den Pumpkörpern

zurückkehrt,benutzt wird. Die für die Compression erforderliche
Kraft wird deshalb zum großenTheil wieder gewonnen. Der Com-

pressious-Apparat ist unabhängig von dem Apparat welcher das

Wasser steigen macht, deshalb kommt die aus den Pumpen zurück-
kehrende eompriinirte Luft dem ersteren sehr zu gut. Der Kolben von

B macht während eines Pumpenhubes 40 Oscillation welche ge-
nügen, um die Luft eines Pumvenkörpers aufzunehmen und zu ver-

dünnen, so daß während der 20 letzten Oscillationen das Wasser in

demselben steigt. Wenn die Wassersänle,aus welche die Maschine
Wirken Muß-Mehr als 15—20 Atmosphäreuentspricht, so bringt
man in regelmäßigenHöheabständenneue Pumpkörper und Reser-
voirs an, wodurch die Schwierigkeit,den Apparat unter zu hohem
Druck luftdicht zu erhalten, umgangen wird.

Erhitzung findet nicht statt, weil die Luft abwechselnd verdichtet
wird und sich wieder ausdehnt. — Die Maschine hebt iu 2 Hub
300 Liter in 1 Minute auf eine Höhe von 100 Meter DieDamps-
maschine arbeitet mit 12sPserdekrast. Da der Apparat 2 Pump-
körper hat, so hebt und senkt sichjedes Ventil nur einmal in l Mi-
nute. Der Chlinder E gibt 80 Hub in l Minute, das Schwungrad
40 Umdrehungen, der Luftdruck beträgt 12 Atmosphären.Beim

Gang der Maschine hat man darauf zu achten,daßwenn das Wasser
aus N2 ausfließt, das Sicherheitsventil K den,Ueberschußan Luft
austreten läßt. Sollte aus dem Hahn N2 auch Luft ausströmen, so
wäre dies ein Zeichen, daß die Puuipenkörpersich im Vergleich zur
Bewegung des Schiebers in T zuschnell entleeren· Man hat ann

den Hahn N2 so weit zu schließen,daß keine Luft austritt. Wäh end

einer Oseillation des Schiebers muß sich ein Pumpenkörper grade
entleeren doch darf derselbe nie ganz leer werden, damit durch das

Steigrohr keine Luft entweicht. Der Gang der Maschine wird also
durch die Ventile K, 1 uud den Hahn N2 geregelt.

Jn der beschriebeneuPumpe wechselndie aufeinander folgenden
Anstrengungendes Dampfeyliuders nnd des Luftehlinders, wenn

UWI sie für sich betrachtet, während eines Hubes der Pumpe nach
der Wirkung der allmäligenAusdehnung der Luft, welche von den

«

PluUPeU«zUk»Ü-ckkehrt.Die Compeusation der Kräfte erfolgt nur durch
die WechlelsemgeWirkungzwischen dem Dampf- nnd Luftchlinder.
Um UUU dle Akbelt des Motors und des Luftcylinders unabhängig
von eiIWIPeEzU»kegel11,genügt es, die von den Pumpkörpernzurück-
kehrende Lust- m einen großen Behälter, den sogenannten Aus-

del)auugsbel)äkter-strömen zu lassen, in weichen der Luftcyuuder
regelmäßigdie VekdÜUUFeLust- welche stets von fast gleicher Span-
nung ist, saugt, Um sie von da in den Compressionseylinderzu
drücken-

Die zusammengepreßteLuft, welche nach erfolgter Wirkung die

Pumpkötper verläßt, dehnt sich- WeUU sie in einen mit verdünnter

Lust gefülltenRaum strömt,nach Maßgabe der Verhältnisseaus.

Die Capacität dieses Raumes muß so groß sein, daß das Volumeu
der zusaminengepteßtenLuft von einem Hube der Pumpe nicht merk-

bar die Spannung in demselben vermehrt. Diese Construetion wird
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aber bei Pumpen welche auf sehr hohe Flüssigkeitssäulenwirken

sollen, unwirksam, weil die in einem freien Raum sich ausdehneude
Lust natürlich allen Nutzeffectverliert, der aus dieser Ausdehnung
sonst gezogen werden könnte. Fig. 2 zeigt eine solchePumpe. E« ist
der Luftcylinder, Gr« der Ausdehniuigsbehälter,H«derCorripkessious-
chlinder, O« der Umkehrungsapparat uud L2 einer der beiden Pulle-
körper. Die Pumpe wird durch X mit Hülfe einer Kurbel in Be-

wegung gesetzt. Die Welle dieses Rades ist mit einer Pleilstauge
versehen, welche den Kolben von E treibt, außerdemkann die Welle

eine Rieineuscheibeerhalten, wenn sie durch einen Motor getrieben
werden soll. Der Cylinder E« saugt die Lust aus G« durch I2 und

drückt sie durch 13 in H«. Der Luftcvliuder ist doppelt wirkend und

enthält 2 Paar Veutile. Der Chlinder erhältin dem Ausdehnuugs-
behälterG« eine constante Spannung, welche niedrigerist als 1 At-

mosphäreund der Gesammthöheder angesaugten Wassersäuleent-

spricht, dagegen im CompresfionseylinderH« ebenfalls eine konstante

Spannung, die höherist als 1 Atmosphäreuud der Höhe dekWassM
säule im Steigrohr entspricht. Diese Gleichmäßigkeitder Spannung
wird während des Ganges der Maschine erhalten durch das An-

faugventil I« auf dem Ausdehuungscylinder, durch das Sicherheits-
ventil K«. Der Umdrehiingsapparat 0 wird durch das Excentric V

« und die Zahuräder o« o2 getrieben. Zwölf Kolbengänge des Lustw-

.linders entsprechen einer Oscillation des Schiebers, mithin einein

Hub der Pumpe. Die Ansaugventile der Pumpenkörperstehen mit

dem SangrohrN3 inVerbindung,welches ohne Schaden 8—9 Meter

lang sein kann. Die Steigventile correfpondireu mit dein Steigrohr
N4, welches mit einem Hahn zur Regulirung des Ausflusses ver-

sehen ist. Die engen Röhren p2 ps verbinden die Pumpkörper mit

dein Umdrehiingsapparat; R« diesen mit dem Compressioiiscylinder;
außerdemist der Umdrehuugsapparat mit dem Ausdehuiiugsbehälter
verbunden. Man kann diese Pumpen auch nur mit einem Pump-
körper und einem einfach wirkenden Umdrehungsapparat versehen,
aber diese Constructiou ist nur für sehr geringe Steighöhe oder für

besondere Zweckeanwendbar. (Ge4-I1ieind-)

Gemauerter Windregulator in Rhonilz.

Dieser Windregulator ist cylindrisch aus Graiiivackeii-)«-liiader-
steinen iu Steiukitt von besondererZusanunensetzuuggeniauert und

befindet sich unter der Sohle des Maschinenhauses zwischen den

Maschinen- und Gebäudesundamenteneingebettet. Das sorgfältig
hergestellteFundanient desselben liegt auf einer festenLehnischicht,
welche auf soliden horizontalen Steinschottelschkchtellallsgelagert ist-
Unter dem Bette des Regulators läuft seiner Länge nach ein Wasser-
abzugseanal um etwa zufließendesWasser abzuleiten.

Die unterste Bruchsteinmauerschicht,die man möglichstsolid her-

stellte, wurde mit einem angefenchteten Gemenge von Ziegelthou (2

Theile), und groben Cisendreh- (bohr-) späuen (1 Theil) nach der

Concavität lageniveise ausgestauchtz darüber kamen Schichten von
fein geschläniniteniLehm mit feineren Eisendrehspänenund überdiese
legte man die genau bearbeiteten Sandsteinquader u. s. w. in einem

durch frühereErfahrung bewährtenKitt fürSandsteiusugen,»bestehend
aus einem zähenGemenge von 3 Theilen Ziegelthon- 2 Thellenfeinen
Eiseubohrspänen,0,l Theilen Salz mit Wasser (3 Them) Und Essig
(0,09 Theile). ·

·

Das Gewölbe wurde mit deu Sandsteinallesdemgeschlossen,und

die äußereWand desselbenbis auf die obersten Schlllßlteinemit diesem
Kitt überzogenzworausvon innen nach HZFOUHIUIINFWder Schablouen
die Fugen des Gewölbes sorgfältigmit Kitt verstricheuwurden«

Nachdem der Regulator vollkommen lusttrockenwar und man

denselben bis auf vier Düsenöffuungenvon le 3 Zoll Durchmesser
geschlossenhatte, wurde mit dem kabeWeIIell Cinlassendes gepreßten
Windes begonnen. »

Bei einer WindpressUUgVqu153Pf- Pek Quadratzoll, welche

übrigensfür den currenteu Betrieb viel zu hochwäre, ergab sichnicht
der geringste Windverlustz UUV bemerkteman bei dieser Messung-
wenn die Schlußsteinedes Regtllators Ullt Wasserbegossen wurden-

ein schwachesAllsbkauspndesselbenUnd zwar nicht an den verkitteteu

Steinfllgelb sondern an den Noch blvsgelegtenSchlußfteinen. »Es
stellt sich aber bei Messung des Windes selbst bei einer 36 Linien

Quecksilbersäulekein meßbarerWindverliistdar.

Nach dieser wiederholt vorgenommenen Probe wurde nun zur



Vollendnng des Windregulators geschritten. Derselbe wurde von

innen allmälig mit mehreren bis 3 Zoll in der Gesammtstärkebe-

tragenden Schichten von Eisenfeilinörtelüberkleidet, und dann nach
deren Trockenwerden mit einem niehrnialigen Theeranstrich versehen.
Von außenwurde der Regulator, namentlich in seinem oberen Theile,
mit einer sehr dünnflüssigenSteinkittschicht mehrmals überzogen,nnd

der übrigeTheil bis zur Höhe der Gebläsehaussohlemit breiartigen
Schichten von Lehm und Eisenbohrspänenausgestaucht.

Um die etwaigen Erschütterungender Gebläseniaschinenicht bis

zuniRegulator sortzupflanzen,wurde eine Stopfbüchsemit einerKaut-

schukscheibenlideruugzwischender von der Maschine führendenRöhre
und dem im Regulator eingeuianerten, mit doppelten Ausatzringeuver-

versehenen Stutz angebracht.
Der Windregulator hat eine Länge von 57 Fuß und einen Durch-

messervon 7 Fuß, also eine Fassung von 2194,5 Cnbikfnßgepreßte-is
Luft, was dem 32fachen eines einfachen Hubes des Wiudcylinders
bei einem Inhalte von 68 Cubikfuß entspricht. Die Schwankungen
der Windpressung per Minute bei 20 Doppelhübendes nun bereits

im currenten Gange befindlichenDampfgebläsesbetragen 0,9 Linien
bis 1 Linie Quecksilbersäiile

Der eben beschriebeneWindregulator kostete gegen 3100 fl. ö.W.,
wobei zu berücksichtigenkommt, daß die hierbei verwendeteii 280 Ctr.

Bohrspähne dem Baue mit 2 fl. 10 kr. per Etr. von dem eigenen
Werkzweigeangelastet wurden. DieKosten stellen sich demnach in Ver-

gleichzn einem aus Kesselblechconstruirten Regulator von gleichemJn-
halt,ivelcher mindestens 4500 fl. köstenwürde, als günstigerheraus.
Abb. in Rittiiiger Erfahrungen ic.

IndustrielleBriefe.
x1.

A Berlin den 15 Febr. Unsere Regierung soll, wie wir hören
jetzt ernstlich damit umgehen, innerhalb des deutsch-OesterreichischenTele-
grapheuverbandes unifassende Reduetionen des Tarifs zn verlangen, nachdem
sie für den internen preußischenVerkehr wiederholt inamhafteErleichterungen
hat ins Leben treten lassen. Schon bei dem Abschlusseder Verträge sind,
wie bekannt, ErleichterungenJugesagi worden, die aber leider unerfüllt
gebliebensinds obgleichder steigendeVerkehr auf das Anwachsender Nein-
eiunahmen nicht ohne Einfluß geblieben ist. Vergleicht man die Tarife
anderer Länder z. B. Englands und Frankreichs mit den Sätzen des

deutsch-österreichischenVerbandes, so sieht man auf den ersten Blick, daß
die Zoneiieintheilung bei Uns auf die Spitze getrieben, und daß das

scheinbare Gerechtigkeitsprincipzum Nachtheil von Handel und Jndustrie
so lange festgehalten worden ist. Scheinbar nennen wir es deshalb, weil
die Kosten mit der steigendenEntfernng der telegraphischeiiCorrespondenz
nicht in demselben Maße wachsen,.

wie der Tarif seinePreise steigert, und
weil es vielfach vorkommt, daß eine Nebenstation bei welcher täglich nur

einige wenige Depescheii eingehn, fast ebensoviel kostet nnd doch weniger
einbringt, als eine eiitserntere Haiiptroute. SämmtlichedeutscheRegierungen
haben das 5·Lelegrripl)e11·wese1IzUM Monvpdl gemacht, trotzdem daß man

selbst in Regierungskreiseumehr und mehr anfängt, sich Von den Nach-
theilen der Staatsindustrienzu uberzeugen Da nun die Sachen einmal

so stehn, Wde für d!e,11achsteZeit wohl kaum an ein Aufgeben des

Monopols zu denken sein, es mochte sich wohl auch kaum eine Privat-
gesellschaftfinden, 1V·elche»Mitden Staatsanstaltenin dieser Brauche con-

currireii wollte, daflllsdürka Industrie Und Handel aber mit Recht ver-

langen, daß der Alleilihetxlebdes Staats nicht zu einer die industrielle
Entwicklung belastendenEinnahmequelle herangebildetwerde. Hoffentlich
werden sich die übrigendeutschenReglekungenden Vorstellungen der

preußischenRegierung nicht verschlleßenund»entweder durch Erweiterungen
der Zonen, oder wenn man für dkeleSchVPfUUgbesonders eingenommen
sein sollte, durch allgemeine Tarifreductionen die telegrapbische Corre-

spondenz erleichtern. Es ist ja auch kein staatswisseiischasktichesGeheim-
"

niß mehr, daß die etwaigen Ausfälle der niedrigem Taer durch die

vermehrte Correspondenz mehr als ausgeglichenwerden, und daß Posten
und Telegraphen nur erst dann rentiren, wenn sie ihre Dienstleistungen
billig berechnen. Uebrigens braucht man UUV daran hiiizudeuteu, daß
eine. Depeschevon Berlin nach Leipzig mehr kostet, als nach französischem
Taklf eine Depesche von Marseille bis Havre oder Ealais, und man

Wlkd flch vergeblich nach einer begründetenUrsache»UMlth,weshalb die
deutscheTelegraphienicht so billig sollte arbeiten konneIL

»

Die Pteußische Hypotheken-VerficherUUgs-Gesellschaft
nimmt·UngestthFortgang und haben sich die Gerüchtes daß die Gesell-
schaft1·Uder»Nahe des polnischen Aufstandes, in der Provinz Posen stark
betheiligtsel, eben als Gerüchte erwiesen, da dort höchsteM100,000 Thlr.
auf cikea soc-ON Thlk- Werth, also in dem VerhältnißVdU l· : 3 und

fast ausschließllchaufländlichenGrundbesitz, der bekanntlich in Kriegs-
und Revolutionslahkendie größte Sicherheit bietet, begeben st Die

Gesellschafthat Versicherungenbis über 9 Mill. Thaler abgeschkossenUnd

fast 3 Mill. Tl)lr- als Hydvthekenanleihenvermittelt. Bis Ietzt akbeitet
die Gesellschaft vkrzugswetsenoch mit der Landwirthschaft und. Ist sie
gegenwärtigbeschaitkgtyslchekeMethoden zur Ermittlung des wirklichen

I-
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Werths der Landgüter aufzustellen. Die eigentliche Industrie, Gewerbe
und vorzugsweise Fabriken,nicht minder der städtischeGrundbesitz haben
bisher leichter Capitalieu auch bei geringerer Sicherheit erhalten können,
weil sie höhereZinsen zu zahlen im Stande sind, doch bemächtigt sich
nach und nach der Industriellen die Einsicht,daß sie, wenn die Gläubiger
durch die Vermittlung der Hypotheken-Versicherungs-Gesellschafthin-
reichende Garantie erhalten, für die vermehrte Sicherheit eine Herab-
setzung des Zinsfußes erreichen würden. — Jin Portefeuilleder Gesell-
schaft befinden sich noch 1000 Stück Actien, von denen die Hälfte in der

nächstenZeit begeben werden soll.
Erfurt, den 16. Febr. Von Göttingen wird über Heiligen-

stadt, Mühlhausen und Langeiisalza nach Gotha lebhaft für die

Erbauung einer Eisenbahn plaidirt und hat die beabsichtigte1472 Meil.

lange Strecke schon als ungebornes Kind bei der Vortaufe den Namen

»Haiiiiover- Thüringische Eisenbahn« erhalten. Eine Broschiire von
Heinrich "Allihn nennt sie in-,etwas überschwenglicherWeise »das wichtige
Mittelglied, welches im deutschen Bahnnetze seiner Verwirklichung noch
entgegensteht,bestimmt, dem großenHandelsverkehre des Südens mit

dem Norden von 16 verschiedenen, fertigen, betriebsreichen Eisenbahn-
strecken mit einer Gesammttänge von 350 Meilen zu dienen und in

kürzesterUnd directester Linie den Verkehr von Süddeutschland nach dem

Norden zu vermitteln, die alte Reichsstraßevon Augsburg nach Bremeii
zu ersetzen u. s.w.« Nach Heinrich Allihn erhält die Bahn eine Wichtig-
keit und Bedeutung, deren sich nicht leicht eine der ausgeführtenBahnen
bei ihrer Inangriffnahme rühmen kann. — Das heißt man denn das

Kind mit dem Bade ausschütten oder mindestens mit Anpreisungeii das

nöthigeMaß überschreiten.Die Rentabilität der genannten Strecke soll,
wenn es gelingt eine billige Linie zu finden, nicht bezweifelt»werden,
ebean Wemg der Einfluß auf den Verkehr der thüringischen»Stadtemit

Hannover und der Nordsee; Niemand wird endlich den Stadten, welche
die Bahn berühren soll, verdeuken, wenn sie alle Hebel in Bewegung
setzen, um den Actionairen durch möglichsteRentabelitat die Zeichnung
von Actien verlockend zu machen: durchsolche»Aiipreisuugen,wie sie an
überschwenglicherWeise an das Tageslicht gefordert worden sind, wird

aber einer an und für sich recht guten Sache iinr geschadet und anstatt
Vertrauen nur Mißtrauen erweckt Wir denken, die Göttingen-Gothaer
Bahn wird ihr nothwendiges Baucapital finden, ohne daß man die alten

Wege der Hansa, die dochnur historischesJuteressehaben , heranzuziehenbraucht·
Die projectirte Bahn trifft auf dem Eichsfelde mit einem andern

Eisenbahnprojectezusammen, das dem Vernehmen nach seinem Abschlusse
sehr nahe ist, mit der Linie Kassel-Nordhaufen-Halle, welche
entweder Vom Staate oder mindestens Unter Zinsgaraiitie des lStaats
gebaut werden soll, nachdem mit der Regierung von Kurhessenein Ver-

trag abgeschlossenworden ist. Daraii schließt sich das Project Halle-
Torgau, für welche der Torgauer Kreis den Grund und Boden uiientgeld-
lich hergeben will,sobald die Magdebnrg-Leipziger Eisenbahngesellschaftbis

zumJahre1864von ihremRechte der Priorität die Bahn zu bauen, Gebrauch
macht. Die nie rasteiideSpeculatioii hat indeßdie Entscheidungnicht abge-
wartet, sondern weitere Fortsetzungen der Linie von Torgau nach Cottbus,
Sorau, resp. Guben bis nachPosen in Vorschlaggebracht,und damit ist eine

neue directe Linie zwischen dem Osten und Westen des preußischenStaats

durch Mitteldeutschlaiid hindurch projectirt, welche Vieles für sich hat.
Von großemVortheil ist schon der eine Umstand, daß die große Ver-

kehrslinie, weil sie sich zu 374 auf ebenem Terrain bewegt, kein allzu-
großes Anlagecapital erfordern wird.

Leipzig, den 18. Febr. Die seit 1839 bestehendeLeipziger
Brandversicherungsbank für Deutschland ist im Begriff sich als

eine auf Gegenseitigkeit basirte Glesellschafeanfziilosensum eine neue Ac-

tiengesellschaftzu gründen. Auf jede Actie im Nominalwerthe von 500

Thlr sollen 100 Thit. baar (20 0-0) eingezahlt werden, für die übrigen
zog 0-» oder 400 Thlr. haben die Aetionaire gegen Ausstellung von

SchuldscheinenzU haften. Bei der Zeichnung sind 20 Thlr. sofort ein-

zuzahlen. Nachdeln2000 Actien gezeichnetund die Genehmigung der

Regierung erfolgt ist«findet die Geschäftseröffnungstatt, so daß das Ae-

tiencapital auf Z·Mill. Thlr. festgestellt worden ist« Jtl ihrem Profpeet
sichert das Komitiå der neuen Anstalt eine Versicherungssummevon

22 Mill· Thalern als Versicherungsobjecteder frühernBrandverficherungs-
bank zu, indessen ist nicht angegeben, ob die sämmtlichenVersicherten
ohne Weiteres von der Gegenseitigkeitsgesellschaftzu demtneuen Actien-

unternehmen übergehenwerden, oder ob sich das Comitåcontractlich
darüber vergewissert hat« Ebenso wird gehofft, daß die in den verschie-
denen deutschen Staaten erlangten Concessionen der neuen Firma ohne
großeSchwierigkeiten werden übertragen werden. Die Frage, ob ein

auf Gegenseitigkeit oder auf Aetien gegründetesJnstitut bessereChancen
bietet, ist zur Zeit noch nicht endgiltig gelöst; für beide. Ansichten fehlt
es nicht an glänzendenund höchsttraurigeii Belegen. Darüber mit des

neuen Gesellschafteine Fehde zu beginnen, würde auch ganz vergebens
sein, da sie als Actiengesellschaftzu bessern Resultaten zu gelangen hofft-
und die ersten Schritte dazu bereits geschehensind. Unter solchenUnk-
ständenbleibt es immerhin ein großer Vortheil, daß die Actieiigesellschast
in die Fußtapfen ihrer gleichnamigenVorgängerin eintreten kapns UUd

daß ein großerTheil der Versicherten ihr doch wohl auf alle Falle treu

bleiben wird.
.

Aus Leisuig wird uns berichtet, daß die Vorarbeiten für die pro-

jectirte Muldenbahn (Döbeln tAnschluß an CheMMtz-Riesa)-
Leisuig-Grimma-Leipzig) erfreulichen Fortgang UEhMeMnachdem
in der Weiterführungdes beabsichtigten Unternehmens langere Zeit hin-

durch ein gewisses Stocken sich bemerkbar gemachthatte· Der Sitz des

neugebildeten Comites ist seit Mitte Januar nach Leisuig verlegtworden.

-—-
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Neues rasches Trockenverfahren mit Tannin und Gummi
von A. Keene s. Photogr. Arch. 1863- l-

Nr. 2 des Gew.-Bl. a. Württembergenthält das Gesetz, betreffend
den Schutz Von Waarenbezeichnungen vom 12. Febr. 1862 und

die«,mit mehreren Zollvereins - Reg. getroffenen Vereinbarungen über
gegenseitigzu gewährendenSchutz Von Waarenbezeichnungen.

Die Herrn Schäffer er Budenbergin Buckau-Magdeburg theilen uns mit,
daß sie von den in Nr. 19 1862 d. Z. erwähnten Westons Patent
Differential Flaschenzügen Von Ransome sc Co· in London den

alleinigen Betrieb für den Continent in Händen haben und im Stande sind,
die englischen Conditionen bezüglichder Preise u. s. w. inne zu halten.

Ueber die Bereitung des Straechiiio-Käsesenthalten die Agron. Ztg-
t863. 7 und Hoh. Wochbl. ausführlicheMittheilung.

Par allelschraubstock in Verbindung mit einer Bohrmaschine
von Duval in Paris. — Der Schraubstock ist hier mit zwei beweglichen
Backen versehen,welchemittelst einer Schraubenspindel einander genähertoder
von einander entfernt werden können. Derselbe steht ferner iii Verbindung
mit einem horizontalen Arme, welchersich in einem Vertikalkreis bewegen
kann, während der obere Theil der Bohrmaschine in horizontaler Richtung
verstellbarist, so daß man die Bohrspindel und das Arbeitsstückin jede
beliebige Lage gegen einander brin en kann. Beschreibungund Zeichnung
im polytechnischenCentralblatt 18 "2, S. 1601 und Pol. Journ.1863 1.

Grubenbeleuchtung Heerumas undDr.Benoit, zweiFran-
zosen, haben mit Hülfe des berühmten Mechaniker Ruhmkorff eine-
Sicherheitslampe construirt, die allen Bedingungen einer guten Gruben-
belenchtung entsprechen soll. Es ist kein ganz neuer Gedanke den sie ver-

folgt haben, indem sie eine sogenannte Geislersche,schraubenartig gewundene
Glasröhre anwenden, welche durch den sie durchströniendenJnductions-
funken leuchtend wird. Die Erfinder machen allein auf das praktische
Arrangement der Apparate Anspruch. Das Licht strahlt aus einer der

seitlichenFlächen des Behälters heraus, den der Bergmann auf dem Rücken

trägt. Der Behälter enthält außerdem die Jnduetionsrolle und die zur
Anregung erforderliche galvanische Batterie. Durch den einfachen Druck

auf Knöpfe, die im Bereich der Hand des Arbeiters sind, wird das Licht
entzündetoder ausgelöscht. Durch die Untersuchungen von Prof· Plücker
in Bonn nnd Hittorf in Münster-ist man neuerdings dahin gelangt,
durch gleichzeitigeVermehrung der Kraft der Jnductionsrolle und durch
größereDichtigkeit der in den Geislerschen Röhreu eingeschlosseneuGase,
den Glanz des so erhaltenen Lichts bedeutend zu steigern, Resultate, die
bei dieserArt GrubeiibeleuchtungpraktischeAnwendung finden könnten. Der

Apparat erscheintleider zu complicirt und zerbrechlich,um ihn gewöhnlichen
Arbeitern ohne Besorgniß anvertrauen zu können. Bresl. Gew. B.

"

Ueber die Fabrikation des Alkohols mittelstLeuchtgas; von

Payne. Jn der letzten Zeit verbreitete sich die Nachricht, daß ein neues

Verfahren der Alkoholfabrication mittelst Leuchtgas entdeckt worden seh,
wornach sich der Hektoliter Alkohol zum Preise von 25 Francs erzeugen
lasse. Allerdings befand isich auf der Londoner Jndnstrie-Ausstellnng
1 Liter von mittelst ölbildendem Kohlenwasserstofsgasebereitetem Alkohol;
aber diesesölbildende Gas war selbst durch Zersetzung des Alkohols nach
der in den Laboratorien gebräuchlichenMethode dargestellt worden,
und von solchem enthält das Leuchtgas bekanntlich nicht über 10 Proc.
Die Gestehnngskostendes in London ausgestellt gewesenen Liters Alkohol
sollen auch nicht weniger als 1000 Francs betragen haben. Man hat
außerdemgesagt, daß die Alkoholfabrication nach dem neuen Verfahren
zu Saint-Quentiii im Großen betrieben werde, Und daß der Apparat,
in welchen von der einen Seite die Steiiikohle eingeführtwird auf der
anderen Seite den Alkohol abfließen lasse. Nach genauen, mir gekom-
menen Nachrichten wurde aber daselbst bis jetzt nur von 1 oder

«

Litern

Alkohol die Steuer erhoben, und überdies ist es nicht erwiesen, daßdieser
Alkohol von der Anwendung des neuen Verfahrens herrührt. Benjamin
Eorenwinder hat in einem an Pasteur gerichtetenBriefe gezeigt, daß
a priori diese Fabrikation sehr schwierig und sehr kostspieligwäre, denn

nni einen Theil Alkohol zu erhalten, müßte·manzehn· Theile Schwefel-
säure anwenden, und überdieß wäre die Reinigung mit Schwierigkeiten
verbunden Diese Reinigung ist allerdings mittelst Qlivenölzu bemerk-

stelligen, aber der Alkohol bekommt dann nach einiger Zeit einen sehr
starkenranzigen Geruch· Jch glaube daher, daß das ErwähllteGerüch.t
lenkeernstliche Grundlage hat und daß die Alkoholfabrication mittelst
olbildendenGases, welche allerdings wissentschaftlichmöglich ist, bisher
Mcht a·U,f,pkakl"lscheund ökonomischeWeise ausgeführtwurde (Bulletin de

la Soctete d’Encoukagen1ene),

Torsbereitung Ueber die Ziibereitungdesselbenzu Sligo in Jrland
hielt in der Versammlung der Gesellschaft der Londoner Werksührer-Jn-
genieure (F01«emensEngineers) Herr Dickinson Brunton einen aus-

führlichenVortrag- Cl gckban, daß in Großbritaniennicht weniger als

6 Millionen Ams- (2 l-08 Morgen)mit Torf in einer durchschnittlichen
Mächtigkeitvon lZ FUßbedeckt feren, nnd daß, da man ca. 3600 Tons
oder 72,000 Etr. gerwcknekepTVVf Vom »Aeregewinnen könne,mindestens
21,600MillionenTDUs Tokfm Englanddisponioel wären,die auf Tausende
Von Jahren ausreichten. Es handle slch nur um eine einfache nnd wohlfeile
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Vs Zoll Durchmesser fällt.

Trocknnng und Verdichtung des Torfes. Das in Sligo angewendete
Verfahren, mittelst dessen man so festen Torf und Torfkoks erzielt, daß
damit ausgezeichnetesEisen erblasen werden konnte, bestehtin Folgendem
Der gegrabene Torf wird in einen Rumpf am oberen Theile der Maschine
gehoben, von wo er auf ein Metallsieb mit dicht stehenden Löchern von

Jn diesem Behälter arbeitet eine archiniedische,
senkrechtstehende Schraube, welche den Torfbrei in wurniförmigenFäden
durch die Löcher des Siebes treibt, während die Wurzeln und gröberen
Fasern durch eine weitere Oeffnung herausgenommen werden. Die durch-
getriebenen Torfmasse gelangt iii einen mit Dampfgeheizten Raum, verliert
einen Theil ihres Wassers nnd fällt dann auf eiii endloses Band, das sie
snach einer einfachen Ziegelmaschineschafft, wo sie verdichtet und in die

, nöthigenZiegelfornien gebracht wird. Durch langsame Austrocknung zieht
sich die Torfmasse noch mehr zusammen nnd erlangt zuletzt fast dieselbe
Dichtigkeitund Härte wie Steinkohle Man sieht auch hier das einzig

richtige Princip der Torfbereitung mit Erfolg angewendet,d. h. nachAb-
sonderungder Wurzeln und Zerstörung des natürlichen schwammigenGe-

siiges der natürlichenZusammenziehung der Tokfmasse die Vekdlchtung
überlassen. Bresl. G. B.

Eine neue Art der Herstellung von Sanimetgeloebenz Von
Th. Eminot und J. Travis in Oldham. Der Flor erd,besdlele11
Geweben dnrch den über den Kettenfäden flott liegenden Schutt erzeugt-
Für die Herstellung des Grundgewebes dient eine gröbereKetteund ein

gröberer Schuß, während die Florseite aus einem feineren Materialhel-
gestellt wird. Die Florseite besteht aus Seide oder aus einer Verbindung
von Seide nnd Baumwolle, und das Gruiidgewebe besteht lediglich CZUH
Baumwolle Der angewendete Stuhl hat die gewöhnlicheConstrnction
und ist mit zwei Schützen versehen, von denen der eine für den Grund-
schuß,der andere für den Florschußdient. Eine besondere Vorrichtung
vermittelt, daß der Schütze mit dem Grundschuß nach.dem Eintragen
einer gewissen Anzahl Florschußfädenregelmäßigin Thatkgkelttritt-Kette
und Schuß können sowohl in gefärbtem, als in ungefalrbtemZustande
verwendet werden. Der Hauptzweck dieser neuen Fabrikationsinethodeist,
Material zu sparen; das versteckt liegende Grundgewebe besteht Uamllch

ganz aus einein geringen Material und ·der·kostbarere Florschuß«dagegen
kommt bei dem geringen Grade seiner Einbindung nach demAusschneiden
fast vollständigzum Vorschein Auch wird««der Stoff haltbarer, weil der

Florschußvon dem Grundschußgeschütztwird. Es kann unter Unsstanden
wünschenswerthsein, daß die Kettenfäden verschiedeneund dagegenldie

Schußsäden gleicheStärke haben, oder auch, daß sowohl die Kettensaden,
als die Schußfäden in verschiedenen Stärken zur Verwendung-kommen
Jn diesen Fällen wird der Florschuß mit den feineren Kettenfaden ge-
bunden und es kommt daher jede Noppe in ein von deni Grundgewebe
gebildetesQuadrat zu liegen. Abb. in Polyt Centralbl. u. Rep. 0kp8sks111v.

Eine Dampfmaschine von 25 Pf.Kr. mit Expansion,«Condensation
und doppeltwirkender Luftpumpe haben Gebr. Schultz in Ellale erbaut-

Besondere Vortheile dieser Maschine sind: l. Sehr geringeA UtzUUg Der
unteren Seite des Dampfcylinders, durch Anwendung ihre Antifric-
tionskolbens (beschrieben im Polytechn. Journal Bd. CLX S. 413).
2. Sehr verminderter Dainpfverbranch durch ungemein kurzeDampscanäle
und unmittelbare Verbindung zwischenChlinder und Condensator. Das
Mitteldes Schieberkastensliegt so tief, daß alles Wasser ans dem Chlinder
frei nach dem Condensator abfließenkann. 3) Die Klappen der LuflpUMPe
sind außerordentlichleicht zu untersuchen. 4. Sehr ruhiger Gang der

Luftpumpe nnd vorzüglicheLuftleere. 5. Die ganze Verbindung zWIscheU
Cylinder, Führung und Lager ist eine sehr kräftige; die Aufstellung der

Maschine ist eine sehr leichte, weil dieselbe nur eine ganz ebene Basis er-

fordert Die Bewegung des Luftpumpenkolbensgeschieht mittelst eines

schmiedeeisernenArmes, welcher gleichsam einen festen Körper mit dem

Kreuzkopfe bildet, daher mit dem Dampfkolben gleichen Hub hat.
»

Sie haben nach diesem System Maschinen von 12 bis 60 Pferdekkaften
angefertigt, welche sichalle durch Dauerhastigkeit und sehr geringen Kohlen-
bedarf auszeichnen; letzterer beträgt 472 bis est-Haniid per Stunde lund
Pferdekraft· Die Maschine ist abgebildet in Dinglers pol.Journ ,

1k032s

Bei der Redactioii eingegangene Bücher.
H. Vogel, die Photographie auf der Londonzr Weltaus-

stelluiig18t52. Braunschweig bei H. Nenhoff ti- Co. 1«86«3-Die Anf-
gabe,·welcheder Verf. sich gestellt »ein übersichtlichesBild zu geben von
dem jetzigen Stande der Photographie, aufgenoxnnlell Nach den auf der
Jnd. Ausst. vorhanden gewesenen Producten dieser Kunst'««hat er Voll-
kommen gelöst. Für den practischen lPhotogVaphellenthält das kleine

Werkchenviel bemerkenswerthe Neuigkeiten, M Angabensind genau und
klar und die Beschreibung der Apparate Ist,dUI«ch»zahlreicheHolzschnitte
Unterstützt Das Buch steht den bestSUVerlchtenuder die Jud-Ausst.
würdig zur Seite. Die Ausstattung ist trefflich-

.B. Martiny, das KäsigwerdFU des Rahms Gekrönte Preis-
schrift. Dr. Heibergs BuchhandllspgM Schleslplg1862. Eine lesens-
werthe kleine Abhandlung, dle·f11kden Landwirthvon Wichtigkeit ist.
Die Ansichten des Verf- smd mit großer Sachkenntnißbegründet

Berichtigung.
Nr. 4. p. as. Spalte 2- Z· 19 v. o- Ists mindestens Ihn meistens

Alle»·Mit-theiqugen,insofernsie
Berlagshandlung, für redactionelle Angelegenheiten an Dr-

die Versendungder Zeitung und deren Jnseratentheilbetreffen, beliebe man an Wilhelm Baensch
Otto Dammer zu richten.

Wilhelm Baensch Vertagshandiung in Leipzig- — VerantwortlicherRedacteur Wilhelm Baensch in Leipzig.— Druck von Wilhelm Baensch in Leipzig.


